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RS OGH 1973/12/18 12Os98/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.12.1973

Norm

FinStrG §36 Abs2

Rechtssatz

Bei einer fahrlässig begangenen Abgabenverkürzung ist eine Haftung der mehreren daran als Täter beteiligten

Personen für den eingetretenen Erfolg begrifflich nicht ausgeschlossen.

Entscheidungstexte

12 Os 98/73
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